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§ 25 Bgld. KJHG
 Bgld. KJHG - Burgenländisches Kinder- und Jugendhilfegesetz

 Berücksichtigter Stand der Gesetzgebung: 06.08.2025

(1) Die nicht nur vorübergehende P3ege und Erziehung eines P3egekindes bis zur Vollendung des 14. Lebensjahres, die

nicht im Rahmen der vollen Erziehung (§ 32), sondern auf Grund einer privaten Vereinbarung zwischen Eltern und

Pflegeperson erfolgt, bedarf einer Bewilligung der Bezirksverwaltungsbehörde.

(2) P3egepersonen haben im Rahmen der Eignungsbeurteilung an einer Ausbildung für Adoptivwerberinnen und

Adoptivwerber sowie P3egepersonen teilzunehmen und regelmäßig Fortbildungen zu besuchen. Die

Bezirksverwaltungsbehörde kann bei nahen Angehörigen von dieser Verp3ichtung absehen, wenn unter

Berücksichtigung der spezifischen Situation fachliche Gründe nicht entgegenstehen.

(3) Bei der Bewilligung ist zu prüfen, ob die P3egepersonen eine förderliche P3ege und Erziehung der anvertrauten

P3egekinder gewährleisten können. Dabei sind insbesondere die geistige und körperliche Gesundheit, die

Erziehungseinstellung, die Erziehungsfähigkeit, das Alter und die Zuverlässigkeit der P3egepersonen sowie die

Belastbarkeit des Familiensystems in Betracht zu ziehen.

(4) Die geplante Aufnahme von P3egekindern im Sinne des Abs. 1, die Beendigung des P3egeverhältnisses sowie

wichtige das Pflegekind betreffende Ereignisse sind unverzüglich der Bezirksverwaltungsbehörde zu melden.

(5) Private P3egeverhältnisse unterliegen der jährlichen Aufsicht der Bezirksverwaltungsbehörde. Die Behebung von

Mängeln ist mit Bescheid aufzutragen. Liegen die Eignungsvoraussetzungen gemäß Abs. 2 und 3 nicht mehr vor, ist die

Bewilligung zu widerrufen.

(6) P3egepersonen sind verp3ichtet, im Rahmen des Bewilligungsverfahrens und der P3egeaufsicht der

Bezirksverwaltungsbehörde die erforderlichen Auskünfte zu erteilen, notwendige Dokumente vorzulegen sowie die

Kontaktaufnahme mit den betreuten Kindern und Jugendlichen und die Besichtigung von Räumlichkeiten zuzulassen.
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